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1. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Funktionen 
und strukturelle Einordnung) 

2. Aktuelle Situation in der Genehmigungspraxis

3. Baurechtliche Definition / Interpretation der 
„Landwirtschaft“ und fachbehördliche Prüfung

4. Dauerhaftigkeitsindizien und Kriterien auf dem Prüfstand 

5. Alternative Begriffsdefinitionen und Querverweise zur 
Bauleitplanung

6. Hemmnisse und Lösungsansätze(?)

Ablauf und Inhalte



Funktionen und strukturelle Einordnung

• Selbstverwaltungskörperschaft d. ö. R. mit 11 Bezirksstellen und 
rund 2.500 Mitarbeiter*innen in der Fläche präsent

• Landwirtschaftliche Fachbehörde und Träger öffentlicher Belange
• Düngebehörde (Verbindung zum Baurecht!!!)
• Bewilligungsstelle inkl. Prüfung (Förderimpulse!)
• Beratungsdienstleister (Baurecht / Betriebsentwicklung, Düngerecht 

/ Nährstoff-management, Tierwohl / Tierschutzrecht, GAP, AFP, 
AUKM, Biodiversität, Tierwohl, Sozioökonomie, Wasserschutz, 
Klimaschutz, etc. pp.)

• Transformation und Operationalisierung von Vorgaben und 
veränderten Rahmenbedingungen inkl. Feedback an das Nds. 
Landwirtschaftsministerium (ML) 

• Über das Kammergesetzt in Mittler-Position zwischen Gesellschaft 
und Landwirtschaft

• Bezirksstelle Nienburg: Landkreise Nienburg und Diepholz mit ca. 
3.500 landwirtschaftlichen Antragsteller*innen



www.lwk-niedersachsen.de



Räumliche Einordnung

www.lwk-niedersachsen.de



Beteiligungen als Fachbehörde
durch die Genehmigungsbehörden

Landwirtschaftliche Vorhaben im Sinne § 35 Absatz 1 Nr. 1 BauGB 
i. V. m. § 201 BauGB

• betriebliche Modernisierung einschließlich Aufstockung von 
Tierbeständen in klassischen / konventionellen 
Haltungsverfahren

• Umnutzungen von Stallgebäuden (Änderung von Tier- und 
Nutzungsart) 

• Umstellung auf „Bio“
• Betriebsneugründungen (besonders Pferdehaltung)
• Landwirtschaftliche Wohngebäude (Altenteiler- und 

Betriebsleiter-WH)
• Tierwohlvorhaben
• Wirtschaftsdüngerlager (Lagerkapazitäten)
• Lager- und Maschinenhallen
• Verfahrensfreie Vorhaben 
• …



Zukunftsperspektiven …



Aktuelle Situation in der 
Genehmigungspraxis

• „Gefühlte“ Erschwerung von Vorhaben besonders i. V. m. 
großen Tierbestände in konventioneller Haltung 

• Negativdefinition: Keine Leitbilder und Visionen als Grundlage 
behördlichen Handelns in Richtung gesellschaftspolitisch 
gewünschter Zielzustände i. d. Tierhaltung

• Behördliches Abwarten und Aussitzen, bis „Leitplanken“ aus der 
oberen Baubehörde (MU) kommen (Folge langjähriger 
Klageverfahren)

• Keine verwaltungstechnische und baurechtliche Kreativität bei 
der innovativen Ausgestaltung von Umbau- und 
Transformationsprozessen (gerade auch in der Beratung im 
Vorfeld von Antragstellungen)



• Große Heterogenität in der behördlichen Genehmigungspraxis 
bzgl. der Anforderungen an das Maß der Erfüllung von 
Dauerhaftigkeitskriterien - sogar innerhalb Niedersachsens 
(Spanne der Anforderungen an Flächensicherung reicht von 
„Fläche vorhanden“ bis „15 + 2 Jahre Pachtrestlaufzeit“ !)

• Bei der Auslegung des Begriffs der Dauerhaftigkeit fast 
ausschließliche (unsachgemäße und unverhältnismäßige) 
Fokussierung auf Pachtrestlaufzeiten als das alles andere 
„aushebelnde“ Dauerhaftigkeitsindiz

• Keine Sichtbare Gewichtung unterschiedlicher 
Dauerhaftigkeitskriterien und Abwägung zwischen Schutzgütern

• Konsequenz: Extreme Reduzierung von Beratungsoptionen und 
Gestaltungsspielräumen in der Betriebsentwicklung

Aktuelle Situation in der 
Genehmigungspraxis



Aktuellste „Rechtsauffassung“ …



Gesellschaft am baurechtlichen Hebel…

https://de.toonpool.com/cartoons/Hurra%21%20Hurra%21_503



§ 201
Begriff der Landwirtschaft

Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzbuchs ist insbesondere 
der

Ackerbau, die Wiesen- und Weidewirtschaft 
einschließlich Tierhaltung, 
soweit das Futter überwiegend 
auf den zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden, 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
erzeugt werden kann, 
die gartenbauliche Erzeugung, 
der Erwerbsobstbau, 
der Weinbau, 
die berufsmäßige Imkerei 
und die berufsmäßige Binnenfischerei.

Begriff der Landwirtschaft gemäß 
§ 201 BauGB 



Auslegung

Der landwirtschaftliche Betrieb zeichnet sich dadurch aus, dass 

 die Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital / Betriebsmittel in 
einer Organisationseinheit zusammengefasst, nach einem langfristigen 
Plan von einem sachkundigen Leiter eingesetzt werden. 

 ein landwirtschaftlicher, räumlich-funktionaler Zusammenhang die 
Betriebsteile verbindet.

 die Dauerhaftigkeit dieser Einheit durch eine auf Dauer berechnete und 
lebensfähige betriebliche Planung, welche eigenverantwortlich 
umgesetzt wird, bestätigt wird.

Zur Abgrenzung des landwirtschaftlichen Betriebes zur Hobbylandwirtschaft oder  
Liebhaberei sind die folgenden Merkmale maßgebend:

a) die Bodenertragsnutzung
b) der mit Ernsthaftigkeit, nachhaltig auf Dauer angelegte, Beständigkeit

versprechende Betrieb







Überwiegend eigene Futtergrundlage



Struktur Flächensicherung



Flächenbedarf und -sicherung



Negativer Bescheid
oder keine Zulassung zum Verfahren

Ergebnis



§ 35 

Bauen im Außenbereich 

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es 

 
1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil 

der Betriebsfläche einnimmt, 

 
2. einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient, 

 
3. […] 

 

4. wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen seiner nachteiligen 
Wirkung auf die Umgebung oder wegen seiner besonderen Zweckbestimmung nur im 
Außenbereich ausgeführt werden soll, es sei denn, es handelt sich um die Errichtung, 
Änderung oder Erweiterung einer baulichen Anlage zur Tierhaltung, die dem 
Anwendungsbereich der Nummer 1 nicht unterfällt und die einer Pflicht zur 
Durchführung einer standortbezogenen oder allgemeinen Vorprüfung oder einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, wobei bei kumulierenden Vorhaben für die 
Annahme eines engen Zusammenhangs diejenigen Tierhaltungsanlagen zu 
berücksichtigen sind, die auf demselben Betriebs- oder Baugelände liegen und mit 
gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen verbunden sind, 

 

Konsequenz



Seit 2013 …



Prüf- und Dauerhaftigkeitskriterien



Zentrale Fragen zur Dauerhaftigkeit

Ist es dauerhaft, wenn sich ein Betrieb für seinen Umbau der Tierhaltung 
auf dem Bodenmarkt zu horrenden Pachtpreisen 15-jährige Pachtverträge 
besorgt, sich aber auf der Fläche nicht ansatzweise Erlöse im Bereich der 
Pachthöhe erwirtschaftet lassen?

Ist ein Stall / Vorhaben dauerhaft, wenn aufgrund der Höhe zu leistender 
Kapitaldienste und niedriger Verbraucherpreise absehbar keine positiven 
Einkünfte daraus erwirtschaftet werden können?

Ist es dauerhaft, wenn ein auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Start-Up-
Unternehmen sich mit außerlandwirtschaftlichen Finanzmitteln 
Pachtflächen zu Höchstpreisen beschafft, seinen „Start-Up“ gefährdet und 
den Druck auf den Bodenmarkt erhöht?

…



… mit erheblichem Bedarf zur Prüfung der zweckbezogenen Eignung oder 
Neu-Definition von Kriterien für eine notwendige einzelbetriebliche 
Individualisierung im Sinne des nachhaltigen Umbaus: 

• Dauerhaftigkeit (zukünftig Nachhaltigkeit?) und Flächenzuordnung
• Gewinnerzielungsabsicht
• Dienende Funktion
• Vernünftige/r Landwirt*in
• flächenschonend (Tierwohl braucht mehr Platz!)
• Räumlich-funktionaler Zusammenhang (zw. Betriebsteilen und 

Futterfläche) 
• …

Zentrale Kriterien… 



Komplexität der Anwendbarkeit

Die aktuelle angelegten Maßstäbe und Kriterien werden der 
benötigten betrieblichen Vielfalt und der Notwendigkeit, Impulse für 
eine nachhaltige Entwicklung zu geben, nicht gerecht!

• Umbau vielfältiger klassischer Haltungsverfahren in 
unterschiedlichsten betrieblichen Größen und Situationen  

• Mutterkuhhalter (Grünlanderhalt)
• Pferdebetriebe (Zucht, Pension, Therapie,…)
• Schafhalter / Wanderschäfer (Landschaftspflege)
• Kleinzuchten vom Aussterben bedrohter Haustierrassen
• Fischer und Aquakulturbetriebe 
• Imker
• Archehöfe
• …



Das „Kleingedruckte“…

http://www.nds-voris.de/







• Leistungsreduktion erfordert mehr Tierplätze bei gleichen Preisen 
(damit genehmigungspflichtig und nicht 

• Bestandsschutz nur bei Fortsetzung des genehmigten Zustandes
• über Bestandsschutz abgedeckt)
• Flächenverlust bzw. -Mehrbedarf durch Umweltmaßnahmen und 

Senkung der Erträge (Verlust der Genehmigungsgrundlage)
• Rückbaubürgschaft auch für Vorhaben im Sinne § 35 Abs. 1 Nr. 1 

BauGB?
• Wie weit kann Nachhaltigkeit (Tierwohl, Ökosystemdienstleistung) 

Dauerhaftigkeit ausgleichen?
• Aufweitung der sogen. mitgezogenen Privilegierung?
• Bauleitplanung (SO Tier) und Kriterienkataloge als Aus- oder 

Königsweg? Wer trägt Verfahrenskosten?
• Genossenschaften oder betriebliche Zusammenschlüsse als 

Bezugsbasis für Flächennachweis?
• …

Hemmnisse und Lösungsansätze?



Nachhaltigkeit braucht Wissen und Kreativität!

25. März 2021
LR Marcus Polaschegg
Fachgruppenleitung - Nachhaltige Landnutzung, Ländliche Entwicklung & Biodiversität
Bezirksstelle Nienburg 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

https://de.toonpool.com/cartoons/Hurra%21%20Hurra%21_503


